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Bündnis 90/DIE GRÜNEN 
Stadtratsfraktion, 
Theaterstraße 23
90762 Fürth
Direktorium

Herrn Oberbürgermeister

Dr. Thomas Jung
-     Rathaus    -

90744 Fürth
17.02.05
Anträge zur Sitzung am 28.2.05

Flächennutzungsplan
Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister,
die Stadtratsfraktion von Bündnis 90/die Grünen beantragt, den neuen Flächennutzungsplan wie folgt zu ändern (Begründungen siehe Anhang):
1. Wohnbauflächen 
Ein Großteil der bereits ausgewiesenen Flächen ist noch nicht bebaut. 
Daher werden folgende Neuausweisungen abgelehnt
B2 Nördlicher Kirchenweg

Keine Ausweitung des Siedlungsrandes, nur Arondierung der vorgesehenen Flächen
B7 Dalienstraße, Würzburgerstraße

Die geplante Wohnbaufläche ist ein losgelöster Satellit. 
D2 Am Europakanal, Eschenausteg
Bereich in der äußeren Wasserschutzzone III A. 
D3 Ehemalige Herrnstraßentrasse

Liegt ebenfalls im Bereich der äußeren Wasserschutzzone III A.

D5 Heilstättenstraße, Eichenstraße

Landwirtschaftliche und gärtnerische Nutzung soll hier Vorrang haben. 
D8 Kirchenweg südlich der B8

Ein Großteil der dort bereits ausgewiesenen Flächen ist noch nicht bebaut. 
D9 Verbindungsstraße West

Betrifft ein Gebiet in der Wasserschutzzone III A.

D10 Heilstättenstraße, ASV Gelände

Die Nähe zum Waldrand ist freizuhalten.

D11 Unterfürberg

Der Bereich um den Scherbsgraben ist so weit wie möglich frei zu halten.
U2 Unterfarrnbach, Vacher Straße

Der Grünbereich des Farrnbachtales ist freizuhalten.
25 Ronhof, In der Lohe

Die Anbauflächen im Knoblauchsland sind zu erhalten.

29 Poppenreuth, Alte Reuthstraße

Die Anbauflächen im Knoblauchsland sind zu erhalten.


34, 35  Poppenreuth, Schnepfenreuther Straße

Die Anbauflächen im Knoblauchsland sind zu erhalten.




37 Poppenreuth, Binsenfeld

Die Anbauflächen im Knoblauchsland sind zu erhalten.


39 Poppenreuth, Poppenreuther Straße

Die Anbauflächen im Knoblauchsland sind zu erhalten.


2. Gemischten Bauflächen 

Folgende Neuausweisungen werden abgelehnt:

F17 Fürth, Badstraße

Erhaltenswerten Baumbestand ist freizuhalten.

S8, S9 Steinach, die Anbauflächen im Knoblauchsland sind zu erhalten.

28 Poppenreuth, Am Buckacker

Die Anbauflächen im Knoblauchsland sind zu erhalten.


32, 33  Poppenreuth, Steinfeldweg und Poppenreuther Straße
Zusätzliche Arondierung zur Realnutzung nicht erwünscht.


36 Poppenreuth, Glockenstraße

Die Anbauflächen im Knoblauchsland sind zu erhalten. Zudem ist das Ortsbild von Poppenreuth aus dieser Sicht freizuhalten.






3. Gewerblichen Bauflächen

Folgende Neuausweisungen werden abgelehnt




B9/B10 Burgfarrnbach, Veitsbronner Straße

Diese Flächen liegen im Bereich der landwirtschaftlichen Nutzung
S2, S3, S4, S5, S6, S7 Gewerbegebiet Steinach

Die Anbauflächen im Knoblauchsland sind zu erhalten.

U7 Unterfarrnbach, Mainstraße, 
Flächen in landwirtschaftlicher Nutzung belassen.
6, 7, 9, 17, 18 Sack, Boxdorfer Straße, Südlich des Nordringes, Braunsbacher Straße
Die Anbauflächen im Knoblauchsland sind zu erhalten.






Gewerbe südl. FÜ S4 gepl. Stadeln, Grüntrassierung ausweisen.





4. Sonderbauflächen
Gewerbegebiet Steinach:  E großflächiger Einzelhandel (Höfner und Kibek).

Die Anbauflächen im Knoblauchsland erhalten.

Thermalbad
Die Bereiche für Jugend und Kinder im Norden der Fläche sollen erhalten bleiben.

5. Neue Straßen, Bahntrassen und Sonstiges
Poppenreuth W.-Hoegner-Str. mit Anschluss an die Bamberger Straße
Führung der Nordumgehung von Poppenreuth wird abgelehnt.
FÜ S4 gepl. nördlich von Stadeln streichen

S-Bahn Verschwenk ins Knoblauchsland, 
Trassenführung ist zu streichen
Gewerbegebiet Steinach (Höffner und Kibek), die neuen Straßen sind abzulehnen.

Darstellung der Westumgehung     entfernen.

Altlastendarstellung


Die Altlastenkategorien A und B sind in den Plan mit aufzunehmen.
Mit freundlichen Grüßen

gez. Brigitte Dittrich                 Waltraud Galaske

        (Fraktionsvorsitzende)              (Stadträtin)

Erläuterungen 
zum Antrag von Bündnis 90/Die Grünen vom 17.2.05
Keine neuen Bauflächen und Straßen mehr ausweisen

Die grüne Stadtratsfraktion ist bestrebt, bei den anstehenden Entscheidungen zum neuen Flächennutzungsplan der Stadt Fürth, neue Bebauungsflächen und Straßenprojekte einzuschränken. 

Beim neuen Flächennutzungsplan fällt auf, dass ein zu hoher Flächenbedarf pro Person von 44 qm in der Wohnbedarfsrechnung zu grunde gelegt wird. 

Es gibt nach Ansicht der Grünen große Reserven von 1,7 Mill. qm an bisher schon ausgewiesenen Flächen, die noch gar nicht bebaut wurden. 
Außerdem sollte die Stadt Fürth über Flächenrecycling den zunehmende Bodenausverkauf verlangsamen.

Ein weiteres, aus Sicht der Grünen nicht berücksichtigtes Kriterium, ist die Altersstruktur der Stadt Fürth. Die Fürther Bevölkerung wird immer älter. Es sind die Belange für die SeniorInnen besonders zu berücksichtigen.

Um den Zuzug von Jungen Familien zu unterstützen, ist neben der Ausweisung von Bauflächen auch ein verbessertes Betreuungsangebot für Kinder unter 3 Jahren zwingend erforderlich. Die Hortangebote sind aufzustocken und unsere Schulen zu modernisieren.

Darüber hinaus  bemängeln die Grünen, dass sich die Planung über die zukünftige Nutzung von Flächen immer mehr von der Stadt weg auf private Investoren verschiebt.

Damit werde die Planungs- und Gestaltungshoheit der Stadt unterlaufen.

Ein Beispiele hierfür ist das geplante Möbel Höffner Areal nördlich von Steinach.

Wasserschutz
Es darf keine zusätzlich Bebauung bzw. Verdichtung in den ausgewiesenen Wasserschutzzone geben, auch nicht in den äußeren Zonen. Dabei sei auf auf die Verordnung der Stadt über die Wasserschutzgebiete verwiesen, in der ausdrücklich im Paragraphen 3 Absatz 6.2 eine Ausweisung neuer Baugebiete auch in den äußeren Fassungsbereichen verboten ist. Das betrifft einige Flächen in Dambach, Weikershof und am Stadtwald (D2, D3, D9).

Arten und Biotopschutz
Wir begrüßen Maßnahmen zur Entwicklung naturnaher Vegetationsstrukturen, die Entwicklung von Flurdurchgrünung und Grünverbindungen. 
Das Augenmerk der Grünen liegt aber auch auf besonders sensiblen Flächen, wie sie z.B. im Arten- und Biotopschutzprogramm von Fürth aufgelistet sind. Es kommt dabei gerade im Bereich des Stadtwaldes (D10) Heilstättensiedlung, der südlichen Magazinstraße, der Konversionsflächen Atzenhof (U4, U3) und des Bucher Landgrabens (L) zu Nutzungskonflikten.
Landwirtschaft
Auch die landwirtschaftliche Nutzung und der stadtnahe Gemüseanbau sollen weitestgehend erhalten bleiben. 

Laut den Leitbildern zur freien Landschaft (Seite 47) und den Zielsetzungen für die Landwirtschaft (Seite 108) soll die Landwirtschaft auch in Zukunft innerhalb des Stadtgebietes ihren Stellenwert als Teil der kulturellen Identität, als Erwerbszweig und als Pfleger der Kulturlandschaft behalten. 
Der FNP setzt dies aber nicht um.
Wir lehnen folgende zusätzliche Bebauungen und Zerschneidungen in den landwirtschaftlichen Bereichen ab:

· B2 (südlicher Teil), D2, D5, D7, D8, D10, F21, U7, weitere unter Knoblauchsland
· geplanter S-Bahn-Verschwenk im Knoblauchsland
· neue Straße westlich von Bislohe
· die FÜ S4 nördlich von Stadeln
· die Nordumgehung von Poppenreuth 
· die Autobahnverbindung zwischen Frankenschnellweg und Südwesttangente.
Der Verlauf diese geplante "Westumgehung" wird nun deutlich sichtbar. Wir weisen auf die enorme Flächendurchschneidung von landwirtschaftlichen Grundstücken hin. 

Knoblauchsland
Das Leitbild wie im Kapitel 5.3 für freie Landschaft im Knoblauchsland wird in den Flächenausweisungen nicht eingehalten, denn es wird zusätzliche Zerschneidung und Überbauung zugelassen (S2, S3, S4, S5, S6, S7, S8, S9, 6, 7, 9, 17, 18, 25, 28, 29, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 39, Möbel Höffner Bereich, neue Straßen, S-Bahn-Verschwenk).
Durch die teuer erstellte Wasserüberleitungen und die Bewässerungsanlagen wirken sich weiterer Flächenreduzierungen stark auf die Kosten aus. 
Die Realisierung von Ausgleichsmaßnahmen wird mangels Flächen schwierig.
Altlasten
Wichtig ist den Grünen auch, dass bei der Kennzeichnung der Altlasten im FNP, alle Verdachtsflächen (Kategorie A und B) aufgenommen und entsprechend markiert werden.

zu 1. Wohnbauflächen 

Ein Großteil der bereits ausgewiesenen Flächen ist noch nicht bebaut und können nachverdichtet werden. Falls Wohnbauflächen künftig notwendig werden, soll versucht werden, erst die für das ursprüngliche Versandhaus Quelle freigehaltene Gewerbefläche auf der Hardhöhe in Wohnbauflächen umzuwidmen, statt auf die neuen Flächen bei Oberfürberg D5 und D8 zuzugreifen.
Es werden folgende Neuausweisungen abgelehnt:






















B2 Nördlicher Kirchenweg

Wir akzeptieren die Arrondierung. Der Gehölzbestand soll erhalten bleiben. 

Der Siedlungsrand soll aber nicht weiter nach Süden geschoben werden. 
Dort soll die landwirtschaftliche Nutzung erhalten bleiben. 
B7 Dalienstraße, Würzburgerstraße

Die geplante Wohnbaufläche ist ein von den übrigen Wohnbaugebieten losgelöster Satellit. In diesem Bereich sollen die in Fürth selten vorkommenden Streuobstwiesen und strukturreiche Gärten erhalten bleiben.

D2 Am Europakanal, Eschenausteg

Dieser Bereich befindet sich in der äußeren Wasserschutzzone III A. Nach §3 Nr.6.2 der Verordnung der Stadt Fürth über das Wasserschutzgebiet Rednitztal soll hier keine Ausweisung neuer Baugebiete im Rahmen der Bauleitplanung stattfinden. 
Wir verweisen hier auch auf die Einwendungen des Bund Naturschutz, der den Erhalt der Teichkette und der darin vorkommenden Tierarten (z.B. Grasfrosch, Erdkröte, Libellen, usw.) anmahnt.

D3 Ehemalige Herrnstraßentrasse

Auf Neuausweisung soll aufgrund des bedeutenden Baumbestandes verzichtet werden. 

Liegt im Bereich der Äußeren Wasserschutzzone III A. 
D5 Heilstättenstraße, Eichenstraße

Hier sollte die landwirtschaftliche und gärtnerische Nutzung Vorrang haben. Wünschenswert wäre die Beibehaltung der Freistellung von Oberfürberg. 

Auch der Bereich um den Scherbsgraben soll breit freigehalten werden.
D8 Kirchenweg südlich der B8

Als landwirtschaftliche Fläche erhalten und auch die Baumreihen erhalten. Ein Großteil der südlich von D8  bereits ausgewiesenen Flächen ist noch nicht bebaut. Außerdem wären in diesem Bereich noch umfangreiche Maßnahmen zur Verbesserung der Infrastruktur nötig.
Laut ABSP ist ein Lebensraum für Rebhuhn, Feldhase, Falter und Heuschrecken gefährdet.

Statt dessen soll laut ABSP die extensivere Grünlandnutzung gefördert werden.
D9 Verbindungsstraße West

Betrifft ein Gebiet in der Wasserschutzzone III A.
Freiraum soll erhalten bleiben.
D10 Heilstättenstraße, ASV Gelände

Die Nähe zum Waldrand ist von Bebauung freizuhalten und als Grünland auszuweisen, damit sich natürliche Waldrandsituationen entwickeln können.

D11 Unterfürberg

Der Bereich um den Scherbsgraben ist so weit wie möglich von Bebauung frei zu halten und als Grünzug auszuweisen.

U2 Unterfarrnbach, Vacher Straße

Der Grünbereich des Farrnbachtales ist von Bebauung freizuhalten.

22 Ronhofer Hauptstraße, nördlich der Seeackerstraße

Wir begrüßen die Herausnahme einer Wohnbaufläche.

Diese Fläche soll weiterhin Fläche für die Landwirtschaft und den Gemüseanbau bleiben. 
Die Einengung des Talraums ist nicht zulässig.
25 Ronhof, In der Lohe

Als Fläche für die Landwirtschaft und den Gemüseanbau beibehalten. 
Hier ist von Seiten der Landwirte und ihrer Interessenvertreter die Notwendigkeit der Anbauflächen bestärkt worden.
29 Poppenreuth, Alte Reuthstraße

Künftige Darstellung als Grünfläche, denn laut ABSP wäre eine Verbesserung der Ortsrandeingrünung anzustreben, z. B. durch Umwandlung in magere Wiesen, Steuobstbestände und  blütenreiche Brachen.

Mindestens  jedoch als Fläche für die Landwirtschaft beibehalten. Dies fordert auch der  Bay. Bauernverband, denn es handelt sich hierbei um ein aufwendig eingerichtetes Bewässerungsgebiet.
34 Poppenreuth, nördliche Schnepfenreuther Straße

Den östlichen Teil als Fläche für die Landwirtschaft oder gärtnerische Nutzung beibehalten. Die Anbauflächen im Knoblauchsland möglichst erhalten.

35 Poppenreuth, südliche Schnepfenreuther Straße

Keine weitere Bebauung oder das Schließen von Baulücken zulassen. Weitestgehend als Fläche für die Landwirtschaft oder gärtnerische Nutzung beibehalten. Die Anbauflächen im Knoblauchsland möglichst erhalten.

37 Poppenreuth, Binsenfeld

Als Fläche für die Landwirtschaft oder gärtnerische Nutzung beibehalten. Die Anbauflächen im Knoblauchsland möglichst erhalten. 
39 Poppenreuth, Poppenreuther Straße

Weitestgehend als Fläche für die Landwirtschaft oder gärtnerische Nutzung beibehalten. Die Anbauflächen im Knoblauchsland möglichst erhalten.

zu 2. Gemischten Bauflächen 

Folgende Ausweisungen sind aus unserer Sicht nicht akzeptabel:

F17 Fürth, Badstraße 

Erhaltenswerten Baumbestand beibehalten oder freizuhalten. Abgrenzung neu festlegen.
S8 Steinach

Die großzügige Erweiterung von Steinach wird abgelehnt. Diese Flächen liegen im Bereich des Knoblauchslandes. Sie sollten weiterhin der landwirtschaftlichen Nutzung zur Verfügung stehen. 

Der Bereich liegt in der Lärmschutzzone Ca des Flughafens, in dem keine Wohnbebauung mehr zulässig ist. Bei gemischten Bauflächen sind aber auch Wohnhäuser zulässig. 
S9 Steinach

Die großzügige Erweiterung von Steinach wird abgelehnt. Diese Flächen liegen im Bereich des Knoblauchslandes. Sie sollten weiter der landwirtschaftlichen Nutzung zur Verfügung stehen.

Der Bereich liegt in der Lärmschutzzone Ca des Flughafens, in dem keine Wohnbebauung mehr zulässig ist. Bei gemischten Bauflächen sind aber auch Wohnhäuser zulässig. 

28 Poppenreuth, Am Buckacker

Hier ist das Biotope ABSP Nr. 84 zu berücksichtigen mit Altgrasbestand, u.a. mit Sandgrasnelken, Grashüpfer, Rebhuhn, Haubenlerche.

Laut ABSP wäre eine Verbesserung der Ortsrandeingrünung anzustreben, z.B. durch Umwandlung in magere Wiesen, Steuobstbestände und  blütenreiche Brachen.

32 Poppenreuth, Steinfeldweg

Weitestgehend als Fläche für die Landwirtschaft oder gärtnerische Nutzung beibehalten. Die Anbauflächen im Knoblauchsland möglichst erhalten. 

Zusätzliche Arrondierung und Nachverdichtung zur Realnutzung nicht erwünscht.

33 Poppenreuth, Poppenreuther Straße

Weitestgehend als Fläche für die Landwirtschaft oder gärtnerische Nutzung beibehalten. Die Anbauflächen im Knoblauchsland möglichst erhalten.

Zusätzliche Arondierung zur Realnutzung nicht erwünscht.

36 Poppenreuth, Glockenstraße

Weitestgehend als Fläche für die Landwirtschaft oder gärtnerische Nutzung beibehalten. Die Anbauflächen im Knoblauchsland möglichst erhalten.

Keine weitere Nachverdichtung.

Zudem ist das Ortsbild von Poppenreuth freizuhalten.

zu 3. Gewerbliche Bauflächen 
Folgende Ausweisungen sind aus unserer Sicht nicht akzeptabel:

B9/B10 Burgfarrnbach, Veitsbronner Straße
Auf diesen Flächen soll keine Gewerbeansiedlung ermöglicht werden, sondern weiterhin landwirtschaftliche Nutzung stattfinden.

Hier handelt es sich um den Lebensraum von Feldhasen, Kiebitzen und Greifvögeln.

S2, S3, S4, S5, S6, S7 Gewerbegebiet Steinach

Diese Flächen für die Landwirtschaft beibehalten. Es handelt sich fast ausschließlich um Flächen für die Landwirtschaft, die für den Anbau im Knoblauchsland nötig sind. Es sind aber ökologische Verbesserungen einzuarbeiten.

Das Gewerbegebiet an dieser Stelle ist nicht notwendig, da ausreichend Flächen vorhanden sind. Wenn die Möbel-Höffner Planung durchgeführt würde, dann könnte sich hier weiterer Einzelhandel ansiedeln.

Die dazu eingeplante Straße ist abzulehnen.

U7 Unterfarrnbach, Mainstraße

Auf diesen Flächen soll keine Gewerbeansiedlung ermöglicht werden, sondern weiterhin landwirtschaftliche Nutzung stattfinden.

Hier handelt es sich um den Lebensraum von Feldhasen und Haubenlerchen.

6, 7, 18  Sack, Boxdorfer Straße

Auf diesen Flächen soll weiterhin landwirtschaftliche Nutzung stattfinden.

9 Südlich des Nordringes (teils Gewerbe- teils gemischte Baufläche)

Fläche für die Landwirtschaft im Knoblauchsland beibehalten.
17 Sack, Boxdorfer Straße, Braunsbacher Straße

Fläche für die Landwirtschaft im Knoblauchsland beibehalten.

Gewerbe südl. FÜ S4 gepl. Stadeln

Das bisher schon ausgewiesene Gewerbegebiet soll aufgelockert werden.

Hier sollte eine Grüntrassierung vom Schleifweg in Richtung Norden zu den Feldern ausgewiesen werden.

zu 4. Sonderbauflächen

Gewerbegebiet Steinach:  E großflächiger Einzelhandel (Höffner und Kibek).

Die Anbauflächen im Knoblauchsland sind zu erhalten.
Einzelhandelsansiedlungen an dieser Stelle sind aus Gründen der Innenstadtschädlichkeit abzulehnen. Kommen Höffner und Kibek, dann sind dort vorgesehene weitere Ansiedlungen vorprogrammiert.
Die dazu eingeplante Straße ist abzulehnen.

Thermalbad
Die Bereiche für Jugend und Kinder im Norden der Fläche sollen erhalten bleiben.
zu 5. Straßen, Bahntrassen und Sonstiges

Poppenreuth Ortsumgehung

Führung der Ortsumgehung Poppenreuth wird abgelehnt.
Es erfolgt eine Zerschneidung von landwirtschaftlichem Beregnungsgebiet.
FÜ S4 gepl. nördlich von Stadeln

Die Planung soll gestrichen werden. Eine Verwirklichung ist in naher Zukunft sehr unwahrscheinlich.
Es bedeutet eine Zerschneidung von landwirtschaftlichem Gebiet.

S-Bahn Verschwenk ins Knoblauchsland

Die Trassenführung ist zu streichen, wegen Zerschneidung des Knoblauchslandes.

Darstellung der Westumgehung
Die Darstellung soll entfernt werden. 
Die Trassenführung ist zu streichen, wegen Zerschneidung des Knoblauchslandes.

Altlastendarstellung
Wir begrüßen die Aufnahme von Altlastenstandorten. 

Die Altlastenkategorien A und B sind ebenfalls in den Plan mit aufzunehmen.

Mit freundlichen Grüßen

Brigitte Dittrich                      gez. Waltraud Galaske
(Fraktionsvorsitzende)                            (Stadträtin)
Brigitte Dittrich


Tel.: 754174


bruldimo@t-online.de


Waltraud Galaske


Tel.: 76 29 74


galaske@gmx.de


Michael Pfeffer


Tel.: 76 26 01


M.Pfeffer@mp-patent.de





Büro:


Tel.: 0911-74 52 72


Fax. 089-148 821 3302


info@gruene-fuerth.de
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